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Tag der Sitzung Beginn der Sitzung Ende der Sitzung
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Ort der Sitzung

Vortragsraum der Stadtwerke ltzehoe GmbH, GasstralRe 18

Anwesend

Ratsherr Lutz
Birgervorsteher Kéhnke
Ratsherr Busch
Ratsherr Sieberns
Ratsherr Scheidler
Ratsherr Leve

Fr. von Valtier

Hr. Olsen

Hr. Mohr

Beratende Mitglieder:
Ratsherr Kréhn
Ratsherr Blaschke
Ratsherr Prang

Entschuldigt fehlten

Ferner anwesend

Ratsherr Dahlkemper
Ratsherr Doege
Ratsherr Lorenz
Ratsherr Molkenthin
Ratsherr Wudtke
Birgermeister Dr. Koeppen
Werkleiter Hr. Tenfelde
Hr. Harfst

Hr. Stoebel

Fr. Blihse

Hr. Kuhr

Zahlreiche Birger
Presse

Protokollfiihrer

Hr. Kuhr

Unterschrift des Vorsitzenden bzw. Vertreters

Unterschrift des Protokollfuhrers




Ratsherr Lutz begrif3te die zahlreich erschienenen Birger, die Mitglieder der stadtischen
Selbstverwaltungsgremien sowie die Vertreter der Verwaltung und des Eigenbetriebes. Es
wurde beschlossen, die Tagesordnungspunkte 1 bis 5 a 6ffentlich, die Punkte 5 b und 6 nicht
offentlich zu beraten.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

TOP 1 Einwohnerfragestunde

Alle in der Einwohnerfragestunde gestellten Fragen richteten sich ausschlie3lich auf das Thema
Dichtheitsprifungen und wurden deshalb in der Aussprache zu TOP 2 protokolliert.

TOP 5 Anfragen und Informationen
a) Offentlich

1. Nutzung o6ffentlichen Verkehrsraums in der Gr. Paaschburg fur gastronomische
Zwecke

Ratsherr Wudtke erinnerte an den Vorschlag der FDP-Fraktion, Teile der 6ffentlichen
Verkehrsflache der Gr. Paaschburg in den Sommermonaten fir Zwecke der
Gastronomie aus der verkehrlichen Nutzung zu nehmen und bat noch einmal um
Prufung, ob eine kurzfristige Regelung im Sinne dieses Vorschlages noch fir die
Sommermonate 2010 mdglich ist.

2. Einweihung der Hochbriicke der A 23 am 19.06.2010

Ratsherr Dahlkemper bat um Auskunft, ob sich die Stadt bzw. die Stadtwerke an der
offentlichen Veranstaltung zur Eréffnung der Hochbriicke im Zuge der A 23 am
19.06.2010 beteiligen werden. Burgervorsteher Kéhnke informierte dartiber, dass er fir
die Stadt ein GruBwort entrichten wird. Hr. Tenfelde kiindigte das Aufstellen der
Wasserbar der Stadtwerke an.
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Aktenzeichen
Bauausschuss 66.24-50

Fachbereich/Bereich

Stadtentwasserung Itzehoe

Gremium X | endgultige Beschlussfassung

Bauausschuss Beschlussempfehlung an Ratsversammlung

Anhorung / Information

Anlagen

Betreff

Erbringung des Dichtheitsnachweises nach DIN 1986 Teil 30

1. Beschluss-/Entscheidungsvorschlag

Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht des Eigenbetriebes Kommunalservice zur
Kenntnis.

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergénzend vom o.g. Vorschlag)

Der Eigenbetrieb Bereich Stadtentwasserung wird die Verdéffentlichung des Erlasses des
Landes Schleswig-Holstein abwarten. Nach dessen Veroffentlichung wird der Eigenbetrieb
dessen Inhalt in einer Sitzung des Bauausschusses erlautern. Bis dahin wird die Stadtent-
wasserung keine Bescheide zur Durchsetzung der Verpflichtungen zur Dichtheitsprifung
erlassen.

Sitzung am TOP
Beratungsergebnis offentlich |:| nichtéffentlich 08.06.2010 2
Ja-Stimmen Nein-Stimmen | Enthaltungen Beglaubigt

|:| einstimmig mit Stimmenmehrheit 8 1

in das Berichtswesen

D It. Beschlussvorschlag abweichender / erganzender Beschluss D aufzunehmen




Aussprache: Seite =op
4 2

Mehrere der zahlreich erschienenen Blirger stellten im Zuge des TOP 1 — Einwohnerfrage-
stunde — Fragen zum Thema Dichtheitsnachweis und zur Grundstiicksentwasserung.
Hauptthema der Fragen und damit Schwerpunkt der Erlauterungen und Diskussion war das
Thema der Rechtsgrundlage fir die Forderung des Dichtheitsnachweises. Zudem wurden
damit inhaltlich zusammenhangende Einzelthemen angesprochen.

Hr. Reinhardt bezweifelte z. B. die moglichen Auswirkungen schadhafter Entwasserungslei-
tungen auf das Grundwasser. Hierzu wurde seitens des Eigenbetriebes ausgefuhrt, dass
sich negative Auswirkungen erst sehr zeitverzdgert nach Jahrzehnten ergeben und damit
die Wasserqualitat zuklnftiger Generationen beeintrachtigen kénnen. Die Dichtheitsprifun-
gen tragen u. a. dazu bei, derartige negative Folgen zu vermeiden.

Von Hr. Primus wurde das Thema der Schadigung von Anschlusskanélen durch Baumwur-
zeln angesprochen. Nach dem Kenntnisstand des Eigenbetriebes ist nach der derzeit be-
kannten Rechtssprechung des Bundesgerichtshofes der Eigentiimer des Baumes fur derar-
tige Schaden grundsétzlich haftbar zu machen. Dies gilt fur 6ffentliche Baume ebenso wie
fur private Baume. Von daher sind bei beschadigten Anschlusskanélen durch 6ffentliche
Baume unmittelbare Gesprache mit der Stadt Itzehoe zu fuhren.

Hr. WeilRenborn erkundigte sich zum Thema Rickstauschutz und verwies auf die Verant-
wortung des jeweiligen Grundstiickseigentimers. Zu dieser Frage wurde ausgefihrt, dass
der Betreiber einer leitungsgebundenen Einrichtung wie der der 6ffentlichen Abwasserbe-
seitigung grundsatzlich fur Risiken dieser Anlagen haftet. Diesen Haftungsgrundsatz verfol-
gen die Gerichte bis zum heutigen Tage. Stadte und Gemeinden als Trager der Abwasser-
beseitigung haben deshalb bereits seit Jahrzehnten entsprechende Abwassersatzungsre-
gelungen geschaffen und achten auf die Einhaltung dieser Bestimmungen. Anhand eines
konkreten Beispiels wurde dargestellt, dass die Frage des Eintritts eines Riickstauereignis-
ses nicht davon abhangt, in welchem Bereich des Stadtgebiets sich das Grundstlick befin-
det.

Nachdem das Thema der ,Kanalhaie“ von Blrgern angesprochen worden ist, bat der Vor-
sitzende Hr. Kuhr als Verantwortlichem des Eigenbetriebes fir die Aufgabenstellung des
Dichtheitsnachweises um die Darstellung des bisherigen Verlaufes der Arbeiten. Hr. Kuhr
trug daraufhin den Ablauf der durchgefiihrten Arbeiten vor, wie er auch in den Erlauterun-
gen zur Beratung des Tagesordnungspunktes 2 den Mitgliedern der stadtischen Gremien
geschildert worden ist.

Das einvernehmlich zwischen dem Bauausschuss und der Verwaltung abgestimmte Ver-

fahren hat gewahrleistet, dass in Itzehoe sogenannte ,Kanalhaie“ nicht zum Zug kommen
konnten. Wie auch in der Sitzung von Mitgliedern des Ausschusses wie auch einigen Bir-
gern geaulert, hat sich die Informationspolitik und das Vorgehen der Stadtentwéasserung

bewdahrt und ist auf eine breite Zustimmung gestol3en.

Im Zuge der Anwohnerversammlungen, die stral3enweise seit Januar 2010 z. B. in der K6-
nigsberger Allee und Nebenstrafl3en bis hin zur Haidkoppel, Viertkoppel und Schaferkoppel
durchgefuhrt wurden, haben sich zu der Frage, ob fiir die Forderung eines Dichtheitsnach-
weises eine ausreichende Rechtsgrundlage besteht, gegenteilige Auffassungen herausge-
stellt. Von inzwischen zahlreichen Grundstickseigentiimern im Stadtgebiet, getragen u. a.
von der Initiative ,Birokratie Irrsinn® sowie Fachverbanden wie Haus- und Grund und dem
Verband der Norddeutschen Wohnungseigentiimer wird die Auffassung vertreten, dass die
erforderliche Rechtsgrundlage nicht besteht. Vom Land Schleswig-Holstein, den Wasser-
behdrden sowie zahlreichen Tragern der Abwasserbeseitigung und der Stadtentwasserung
wird die Auffassung vertreten, dass die Rechtsgrundlage fir die Forderung des Dichtheits-
nachweises besteht.

Fortsetzung Erganzungs-
blatt Nr. 1
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In der Diskussion &ul3erte Ratsherr Wudtke, dass nach seinen Prifungen europaischer
Normen, des Wasserhaushalts- u. des Landeswassergesetzes die Forderung zur Erbrin-
gung eines Dichtheitsnachweises eindeutig auf einer Rechtsgrundlage basiert. Hr. Ohlsen
vertrat mit Hinweis auf die auch von Hr. Wudtke genannten Rechtsgrundlagen genau die
gegenteilige Auffassung. Er verwies zudem darauf, dass fir die Erfullung einer solchen
Aufgabe sowohl bei der 6ffentlichen Hand wie auch bei zahlreichen privaten Grundsticks-
eigentiimern kein Geld vorhanden ist. Er bezweifelte den wirtschaftlichen Sinn des For-
derns eines Dichtheitsnachweises und brachte zum Ausdruck, dass die Grundstiickseigen-
timer von sich aus auf den Zustand ihrer Entwésserungsanlagen achten wirden.

Dies konnte von den Mitarbeitern der Stadtentwasserung aufgrund der bisherigen Erfah-
rungen nicht bestatigt werden. Vielmehr ist das Schadensbild zahlreicher Grundstiicksent-
wasserungen in den bereits informierten Stralienziigen so, dass erheblicher Handlungsbe-
darf besteht. Dies war wegen des Alters der meisten Leitungen aufgrund der Erfahrungen
zu erwarten. Bei einem Durchgreifen der Rechtsauffassung von Hr. Ohlsen bestiinde keine
rechtliche Handhabe, von den von Schaden betroffenen Eigentiimern die Abstellung der
festgestellten Mangel zu verlangen. Als praxisfremd wurde der Ansatz von Hr. Ohlsen zu-
rick gewiesen, Schaden wirden durch den Eigentiimer in der Regel selbst erkannt und
ggfs beseitigt.

Keine rechtlichen Zweifel an der Wahrnehmung der Aufgabe aul3erte auch Ratsherr Kréhn,
der zudem darauf hinwies, dass kurzfristig mit dem Erlass des Landes Schleswig-Holstein
abschlie3end die notige rechtliche Klarheit geschaffen werden wird. Er berichtete, dass
auch in anderen Stadten die Aufgabe wahrgenommen wird, Itzehoe also nicht allein am
Thema Dichtigkeit arbeitet. Im tbrigen gibt es nach seiner Information Bundeslander wie

z. B. NRW, in denen die Verpflichtung zur Dichtigkeitsprifung wesentlich umfangreicher
gefordert wird, als es in Schleswig-Holstein der Fall ist.

Auch Ratsherr Leve aul3erte seine gegenteilige Auffassung zu den Ausfiihrungen von

Hr. Ohlsen. Nach seiner Auffassung hat sich die Stadtentwésserung an bestehende Vorga-
ben zu halten. Auch ohne Verpflichtung musste sichergestellt werden, dass rechtzeitig
Schaden an alten Rohren beseitigt wirden. Er verglich die Weigerung zur Durchfiihrung
der Dichtheitspriufung mit der Weigerung zum Zahnarzt zu gehen, weil der ein Loch im
Zahn feststellen kdnnte, das zu behandeln ist.

Ratsherr Lorenz schlug letztlich vor, den Erlass des Landes Schleswig-Holstein abzuwar-
ten, dessen Inhalt in einer der nachsten Sitzungen des Bauausschusses zu erlautern und
bis dahin keine Bescheide an die Eigentiimer der Grundstiicke im Stadtgebiet zu erlassen.
Der Vorsitzende liel3 tber diesen Antrag mit folgendem Ergebnis abstimmen:

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme

Der Antrag wurde damit angenommen.

Fortsetzung Erganzungs-
blatt Nr.
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Aktenzeichen
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Gremium endgultige Beschlussfassung
Bauausschuss X | Beschlussempfehlung an Ratsversammlung
Anhorung / Information
Anlagen
-3-
Betreff

Ubernahme der StraBenreinigung und des Winterdienstes als Dauerauftrage durch

den Bereich Bauhof

1. Beschluss-/Entscheidungsvorschlag

Die Aufgaben der StraRenreinigung und des Winterdienstes werden dem Bauhof als Dau-

erauftrage Ubertragen.

Der Eilentscheidung des Birgermeisters zur kurzfristigen Beschaffung der notwendigen
Fahrzeuge in der dargestellten Weise wird zugestimmt.

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergénzend vom o.g. Vorschlag)

Sitzung am TOP
Beratungsergebnis offentlich |:| nichtéffentlich 08.06.2010 3
Ja-Stimmen Nein-Stimmen | Enthaltungen Beglaubigt

einstimmig |:| mit Stimmenmehrheit

in das Berichtswesen

D It. Beschlussvorschlag D abweichender / erganzender Beschluss D aufzunehmen
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Ratsherr Krohn erkundigte sich, warum der Eigenbetrieb die planungsrechtliche Zuléassig-
keit von Streusalzsilos auf dem Bauhofgrundsttick HafenstraRe 7 prufen |aRt. Es sei doch
beabsichtigt, mit dem Kreis Steinburg zusammen in der Lise-Meitner-Stral3e derartige Silos
zu nutzen. Der Werkleiter flihrte aus, dass diese Schleife zusatzlich gewahlt worden ist, um
eine Alternative zur Verfiigung zu haben, wenn eine planungsrechtliche Zulassigkeit auf
dem Grundstiick in der Lise-Meitner-Stral3e nicht gegeben sein sollte.

Ratsherrn Busch wurde auf die Frage der Lebenserwartung der Reinigungsfahrzeuge ge-
antwortet, dass das grof3e Reinigungsfahrzeug ca. 10 Jahre, das kleine Reinigungsfahr-
zeug 5-6 Jahre betrieben werden kann.

Ratsherr Lorenz begrifite die angestrebte Zusammenarbeit mit dem Bauhof des Kreises
Steinburg und die Darstellung der Reinigungsverpflichtungen Uber das Internet. Die Einzel-
heiten des Ablaufes des Winterdienst wird der Eigenbetrieb in der nachsten Sitzung des
Bauausschusses flur den Eigenbetrieb darstellen.

Mit Hinweis auf die Kostenaufstellung wurde auf die Frage von Ratsherr Lorenz bestatigt,
dass der Bauhof zukiinftig durch das Einsparen der Mehrwertsteuer gunstiger als die Fa.

Tappe sein wird. Zudem werden die Reinigungsleistungen besser sein. Nach seiner Auf-

fassung wird mit dem Einsparen der Mehrwertsteuer bei gleichzeitig besseren Leistungen
ein gutes Ergebnis erreicht.

Zur Kalkulation fhrte der Werkleiter erganzend aus, dass dort Kosten fir eine Streusalz-
menge angesetzt wurde, die der des letzten Winters entspricht. Die Erfahrungen lassen
bezweifeln, dass dies jedes Jahr der Fall sein wird. Von daher enthélt die Kostenaufstellung
gewisse Sicherheiten.

Fortsetzung Ergénzungs-
blatt Nr.
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Erhdhung der Reinigungsintervalle in der Innenstadt (FulRgéngerzone)

1. Beschluss-/Entscheidungsvorschlag

Kenntnis genommen.

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergénzend vom o.g. Vorschlag)

Zustimmend Kenntnis genommen

Sitzung am TOP
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Ja-Stimmen Nein-Stimmen | Enthaltungen Beglaubigt

einstimmig |:| mit Stimmenmehrheit

in das Berichtswesen

D It. Beschlussvorschlag abweichender / erganzender Beschluss D aufzunehmen
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Der Blrgervorsteher stellte positiv fest, dass mit der Ubernahme der Reinigungsarbeiten
durch den Bauhof eine bessere Reinigung der Ful3géangerzonen und damit der Innenstadt
preisgunstiger moglich ist. Nach seiner Auffassung ist inzwischen ein besserer Reinigungs-
zustand spurbar. Der eingeschlagene Weg wird zu einem saubereren Stadtbild fihren.

Ratsherr Wudtke verwies auf Missstdnde im Zusammenhang mit der Abfuhr der gelben
Sacke, die nicht in der Zustandigkeit des Eigenbetriebes liegt. Diese werden von den Ge-
schéftsinhabern wg. des Abfuhrtages Montag bereits zum Geschaftsschluss am Wochen-
ende auf die 6ffentlichen Verkehrsflachen gelegt und zum Teil (ibers Wochenende zerstort,
so dass sich die Inhalte auf den Verkehrsflachen verteilen. Der Vorsitzende Hr. Lutz schlug
dazu vor, durch die Verwaltung kléaren zu lassen, ob die Abfuhr nicht montags, sondern

Z. B. dienstags erfolgen kdnne. Es dirfte sich dann das Problem zu mindestens minimie-
ren.

Ratsherr Lorenz berichtete Uber die Papierkdrbe in unmittelbarer Nahe des Holstein-
Centers, die durch dessen Kunden permanent Uberfillt sind. Daran hat auch die Behélter-
grofl3e nichts geandert. Der Eigenbetrieb wird in Zusammenarbeit mit der Verwaltung kla-
ren, ob hier eine bessere Losung erreicht werden kann.

Ratsherr Dahlkemper ging auf den Ansatz ein, die Grundstiickseigentiimer mehr im Sinne
der Bestimmungen der Stra3enreinigungssatzung in die Verpflichtung zu nehmen. Er bat
um Auskunft, ob dies auch umzusetzen sei. Der Blrgermeister aul3erte, dass damit bereits
begonnen worden ist. So wurde z. B. Kontakt zu den Eigentimern des ehemaligen Hertie-
grundstiickes aufgenommen, die daraufhin eine Reinigung der in ihrer Verantwortung ste-
henden Flachen veranlasst haben.

Arbeiten laufen in der Regel mit Unterstlitzung des Eigenbetriebes, dabei werden insbe-
sondere leerstehende Gebaude und deren Reinigungszustand beobachtet. Allerdings ge-
stand der Birgermeister zu, dass die Umsetzung einen langeren Prozess zur Folge haben
wird.

Angesprochen wurde noch einmal der Reinigungszustand des La-Couronne-Platzes. Dies
wurde von den Vertretern des Eigenbetriebes zum Anlass genommen, die Verwaltung zu
bitten, die bestehenden Vorgaben mit den Hinweisen von Hr. Lorenz abzugleichen und
ggafs. die Vorgaben fir den Eigenbetrieb zu &ndern. Nur durch klare Auftragslagen kdnnen
die gewlinschten Reinigungsleistungen auch erbracht werden.

Auf Nachfrage von Ratsherrn Lorenz wurde erklart, dass der Eigenbetrieb die Reinigungs-
und Dienstleistungen, die wegen Grol3veranstaltungen wie Weinfest, Flohmarkt oder Kin-
dertag vom Bauhof durchgefiihrt werden, den Veranstaltern in Rechnung stellt.

Fortsetzung Ergénzungs-
blatt Nr.




	Sitzungsprotokoll_Top 1_Top 5 a_oeffentlicher Teil.doc
	S I T Z U N G S P R O T O K O L L 35/1332

	Dichtheitsnachweis_TOP 2_Protokoll.doc
	   
	Sitzungsvorlage
	S
	3
	S
	0
	T
	2
	Bauausschuss
	Beratungsergebnis
	Aussprache:
	Aussprache:




	Übernahem Straßenreinigung durch Bauhof_Protokoll_Top 3.doc
	   
	Sitzungsvorlage
	S
	7
	S
	0
	T
	3
	Bauausschuss
	Beratungsergebnis
	Aussprache:



	Reinigungsintervalle Fußgängerzone_Protokolle_TOP 4.doc
	   
	Sitzungsvorlage
	S
	9
	S
	0
	T
	4
	Bauausschuss
	Beratungsergebnis
	Aussprache:




